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FREMO – Modulnorm  

Baugröße 0m 
 

Vorbildspurweite 1000 mm 
Maßstab 1:45 
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1 Thema und Gestaltung 
 
Darstellung einer eingleisigen meterspurigen Nebenbahn ( Staats- oder Privatbahn ) im 
Maßstab 1 : 45, , Epoche etwa II - IV , nicht elektrifiziert. Die Landschaftsdarstellung zeigt 
eine ländliche Umgebung, im wesentlichen Flachland im Sommer. Die Modulenden sind 
mit Elektrostat in einem mittleren Grünton zu begrasen, weitere gestalterische Richtlinien 
gibt es nicht. 
 
 

2 Module 
 

Streckenmodule sollten max. 500 mm breit sein. An den Modulenden liegt das Gleis in 
Modulmitte rechtwinklig zum Modulkopf. Am Modulübergang werden keine 
Schienenverbinder benutzt. Bahnhofsmodule/-segmente können breiter sein, sind aber an 
beiden Enden mit einem der für Streckenmodule genormten Kopfprofile zu versehen. 
 

2.1 Modulkasten  
 
Für die Modulkästen kommen zwei genormte Endprofile zum Einsatz: 
Flachprofil nach Blatt 0m-2.1 (vorzugsweise zu verwenden) 
Geländeprofil nach Blatt 0m-2.2 
Die Verbindung der Module untereinander erfolgt mit zwei M8-Schrauben mit 
Flügelmuttern und Karosseriescheiben..  
 

2.2 Modulbeine 
 

Es können wahlweise Einzelstützen oder Stützenrahmen (Beingestelle) verwendet 
werden. Die Befestigung der Stützen im Modulkasten sollte nach Möglichkeit unabhängig 
von der Verbindung der Modulkopfstücke sein. Die Länge ist so zu bemessen, dass die 
Schienenoberkante 1300mm über dem Fußboden liegt. Eine Höhenjustiermöglichkeit von 
+/- 10 mm ist zweckmäßig. In diesem Fall sollte die Grundstellung markiert und 
wiederherstellbar sein. 
Bahnhofsmodule/-segmente müssen auch ohne Verbindung zu den benachbarten 
Streckenmodulen frei stehen können. 

 
2.3 Modulelektrik 
 

Jedes Modul muss an seinen Enden je eine 4 mm Buchse ( in Fahrtrichtung links ) und 
einen 4mm Stecker ( in Fahrtrichtung rechts ) mit max. 400 mm Kabellänge besitzen, der 
fest mit dem Schienenprofil verbunden ist (s.Blatt 0m-2.3). Die Verwendung von Steckern 
mit Querloch als Muffenersatz ist nicht zulässig! Eine durchgehende Leitung von min 1,5 
mm² ist zwingend vorgeschrieben. Die jeweils aktuellen Vorgaben des FREMO zur 
elektrischen Sicherheit sind einzuhalten. 

 

 
3 Oberbau 
 
3.1 Gleise 

 
Abweichend von der NEM beträgt die Spurweite 22,2 mm. Es sind Schienenprofile nach 
Code 100 ( h = 2,5 mm ) zu verwenden. Der Schwellenquerschnitt beträgt 5 x 3 mm, die 
Schwellenlänge 41-43 mm. 
Strecken und Hauptgleise in Betriebsstellen sollen einen Mindestradius von mindestens 
1300 mm haben. Kleinere Radien (bis 900mm) sind mit allen Fahrzeugen befahrbar, 
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sollten jedoch nur in Ausnahmefällen angewendet werden. Gegenläufige Gleisbögen mit 
Radien < 1300 mm sind nur mit min. 300 mm langen Zwischengeraden zulässig. 
Bei parallelen Gleisen ist ein Gleismittenabstand von min. 90 mm erforderlich, um die 
Profilfreiheit für beladene Rollwagen zu gewährleisten. 

 
 
3.2 Weichen 

 
Der Mindestradius in Weichen soll 1100 mm betragen, die Weichen-/ Herzstückneigung 
beträgt 1;5.5 (10,3°) oder flacher. 
Weitere Maße nach Blatt 0m-3.2. Für die gängigen Weichen gib es Weichenzeichnungen 
im Maßstab 1:1 
 
 

4 Fahrzeuge 
 
4.1 Lichtraumprofil 

 
Die Maße für das Lichtraumprofil sind in Blatt 0m-4.1 angegeben. 
 

4.2 Radsätze 
 
Die Radsätze sollen ein Radreifenprofil nach NMRA RP 25, Code 110 oder Code 116 
(vorzugsweise) aufweisen. Das Radsatzinnenmaß beträgt 20 mm + 0,2 mm . Weitere 
Maße siehe Blatt 0m-4.2. Es können Radsätze mit Spitzenlagerung oder mit 
Zapfenlagerung verwendet werden. Die Verwendung einer Dreipunktlagerung ist in beiden 
Fällen empfehlenswert. 
 

4.3 Zug- und Stoßvorrichtungen 
 
Alle Schienenfahrzeuge erhalten einen Mittelpuffer und ein integriertes Kupplungselement 
nach dem Fallbügelprinzip (Kette oder Bügel) nach Blatt 0m-4.3. Die Kupplung kann 
asymmetrisch ausgebildet sein (Kette/Bügel nur einseitig). Auf Modulaufbauplänen und in 
Fahrplänen ist daher die kupplungsbezogene Fahrzeugausrichtung vorzugeben.  
 
 

5 Digitalsteuerung 
 
Es wird ausschließlich das Z21-Digitalsystem der Fa. ROCO eingesetzt. (Blatt 0m-5.1) 
Die Triebfahrzeuge müssen mit DCC- Decodern ausgerüstet sein. Die vierstelligen 
Decoderadressen werden zentral vergeben.  
Um einen weitestgehend störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollten ausreichend 
z21-kompatible Booster eingesetzt werden; angestrebt sind je Bahnhof bzw. größerer 
Betriebsstelle ein Booster mit eigener Stromversorgung. 
 

 

6 Betrieb 
 
Der Fahrbertrieb wird auf der Grundlage der Vereinfachten Fahrdienstvorschriften (vFV) 
im Zugleitbetrieb nach Fahrplanvorgabe durchgeführt. Es wird ein zentrales Uhrensystem 
mit individuell auf den jeweiligen Modulaufbau abgestimmter Zeitkonstante vorgehalten.  
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6.1 Bahnhofsdatenblätter 
 
Für jeden Bahnhof und jede Betriebsstelle ist ein Bahnhofsdatenblatt vorzuhalten, aus 
dem die Bahnhofsfahrordnung und die einzelnen Frachtversender/-empfäger abzulesen 
sind. 
Das Bahnhofsdatenblatt soll alle wichtigen Informationen zu einer Betriebsstelle enthalten 
(s. Beispiel auf Blatt 0m-6.1). Das sind u.a. die Anzahl der Gleise, deren Nutzlänge und 
Verwendung, Bezeichnung und Lage der Ladestellen sowie Art und Umfang der 
Ladegüter, die an diesen Ladestellen behandelt werden. Das Bahnhofsdatenblatt ist beim 
Betrieb an einer gut einsehbaren Stelle vorzuhalten. 
 
 

6.2 Fahrzeugkarten 

 
Triebfahrzeugkarten: Zu jedem Tfz gehört eine Tfz-Karte, die Aufschluss über dessen 
Eigentümer gibt und die notwendigen Informationen enthält, die zum Betrieb des 
Fahrzeugs notwendig sind. Das sind u.a. die digitale Fahrzeugadresse, die aufrufbaren 
Funktionen und deren Tastenzuordnung und ggf. die eingestellten 
Geschwindigkeitsvorgaben. 
 
Wagenkarten und Frachtzettel: Diese beiden Elemente bilden die Grundlage des 
Güterverkehrs. Wagen ohne Wagenkarte und ohne Beförderungsauftrag (=Frachtzettel) 
dürfen - auch bei Leerfahrten - nicht in Züge eingestellt werden. Die Wagenkarte ist vom 
Zugbegleitpersonal bis zum Zielort des jeweiligen Wagens mitzuführen. 
Zur Verbindung von Frachtzettel und Wagenkarte ist auf der Vorderseite der Wagenkarte  
eine Klarsichttasche aufgeklebt, die dem Zettelhalter am Güterwagen entspricht. An jeder 
Betriebsstelle sind Wagenkartenhalter in ausreichender Dimensionierung vorzuhalten.  
 

7 Dokumentation 
  
7.1 Modulzeichnungen 

 
Zur Vereinfachung der Planung eines Modularrangements sind alle Modulzeichnungen in 
einheitlicher Form als CAD-basierte Zeichnungen nach Blatt 0m-7.1 zu erstellen. 
 

7.2 Modulbibliothek 
 
Die Zeichnungen aller vorhandenen betriebsfähigen Module werden in einer zentralen 
Modulbibliothek archiviert. Vorgenommene inhaltliche oder geometrische Änderungen, Zu- 
und Abgänge und ggf. Eigentümerwechsel sind umgehend dem Bibliotheksverwalter 
mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
FREMO-Modulnorm 0m – ENTWURF –02/2020 

Seite 5 

Liste der Datenblätter 
 

0m-2.1 Modulkopfprofil F 
 
0m-2.2 Modulkopfprofil G 
 
0m-2.3 Modulelektrik 
 
0m-3.1 Gleise, Spur-und Rillenweiten 
 
0m-3.2 Beispiele f. Einfache Weichen 
 
0m-4.1 Lichtraumprofil 
 
0m-4.2 Radsätze 
 
0m-4.3 Zug- und Stoßvorrichtungen 
 
0m-5.0 Elemente der Digitalsteuerung 
 
0m-6.1 Bahnhofsdatenblätter 
 
0m-6.2 Fahrzeugkarten 
 
0m-7.1 Modulzeichnungen 
 
 
 
Aktualisierungen 
 
Revision Datum Änderungen                                                                                    . 
 
 00 01.02. 2011 Erstausgabe 
 
 01 01.03.2020 Erweiterte Neuauflage 


























